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EINWOHNERGEMEINDE OBERHÜNIGEN 
 
 
 
Nr. 2/2021 vom 26. April 2021 

 

Kurzinformationen 

 

Schulhausabwartin/Schulhausabwart gesucht 

 
Die heutige Stelleninhaberin, Renate Nussbaum, nimmt eine neue Herausforderung an. Deshalb 
suchen wir für das Schulhaus Oberhünigen per 1. August 2021 oder nach Vereinbarung 

eine Hauswartin / einen Hauswarten (46 - 48 %) 

Das Schulhaus Oberhünigen umfasst zwei modern eingerichtete Klassenzimmer sowie drei 
Gruppenräume, ein Lehrerzimmer, ein Saal, in welchem verschiedene ausserschulische Anlässe 
stattfinden, WC-Anlagen sowie Garderoben und Duschen, ein Pausenplatz mit Spielfläche sowie 
kleinere Rasenflächen. 

Ihre Aufgaben 
- fachgemässe Reinigung der Schulhausräume, der allgemeinen Flächen sowie des Umschwunges 

mit Pausenplatz und Zugangswegen 
- Organisation und Durchführung der Hauptreinigung mit weiteren Helferinnen 
- Betreuung und Bedienung der technischen Anlagen 
- Vornahme von kleineren Reparaturen und Unterhaltsarbeiten 
- Ansprechperson für die Lehrerschaft, Schülerinnen und Schüler, Ressortverantwortliche der 

Gemeinde sowie für die Verwaltung und Unterstützung bei Anliegen der Schulhaus-
Nutzerinnen 

- Koordination und Erteilung von Bewilligungen für ausserschulische Belegungen der 
Schulhausräume inklusive Übergabe und Abnahme der Räumlichkeiten 

- Einkauf von Reinigungsmittel sowie Verbrauchsmaterial 
 
Unsere Erwartungen 
- Sie sind gewohnt, selbständig und zuverlässig zu arbeiten. 
- Sie verfügen über handwerkliches und technisches Geschick und haben eventuell bereits 

Erfahrung als Hauswartin oder Hauswart. 
- Sie sind kommunikativ, aufgeschlossen und haben Freude an einem regen Schulbetrieb 
- Sie haben ein sicheres Auftreten und können sich durchsetzen. 
 
Wir bieten  
- eine verantwortungsvolle, vielseitige und selbständige Tätigkeit 
- zeitgemässe Anstellungsbedingungen und Besoldung 
 
Haben wir Ihr Interesse geweckt? 
Für Auskünfte stehen Ihnen Marlis Lanz, Gemeindeschreiberin Oberhünigen, Tel. 031 710 33 32, 
gerne zur Verfügung. Wir freuen uns über Ihre schriftliche Bewerbung bis 19. Mai 2021 an 
Gemeindeverwaltung Oberhünigen, Vermerk "Schulhausabwart/in" z.H. Marlis Lanz, Bernstrasse 
1, 3532 Zäziwil, oder per E-Mail an marlis.lanz@zaeziwil.ch. 
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Schalter Gemeindeverwaltung über Auffahrt / Pfingsten geschlossen 

 

Über Auffahrt / Pfingsten bleibt die Gemeindeverwaltung wie folgt geschlossen: 
 
Donnerstag, 13. Mai 2021 (Auffahrt) ganzer Tag geschlossen 
Freitag, 14. Mai 2021    ganzer Tag geschlossen 
Montag, 24. Mai 2021 (Pfingsten)  ganzer Tag geschlossen 
 
Die reduzierten Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung gelten auch nach den Feiertagen 
weiterhin, bis sich die epidemiologische Lage entspannt und weitere Lockerungen der Corona-
Massnahmen (Homeoffice-Pflicht, etc.) durch den Bundesrat vorgenommen werden. 
 
 

Verschiebung Kehrichtabfuhr wegen Auffahrt 

 
Die Kehrichtabfuhr vom Donnerstag, 13. Mai 2021, wird verschoben auf 

Freitag, 14. Mai 2021. 

 

Grüngutsammelstelle - Betrieb 

 
Die Grüngut-Sammelstelle wird auch im Jahr 2021 wieder betrieben: 

Berechtigte Haushalte der Gemeinde Oberhünigen 
 Haushalte Appenbergstrasse, Stutzstrasse und Kemiweg (Gemeinde 

Mirchel), welche den Hauskehricht in Oberhünigen abliefern 

Betrieb bis Ende November 2021 

Benützungszeiten Montag - Freitag 17.00 - 19.00 Uhr 
 Samstag 10.00 - 19.00 Uhr 
 Sonntag geschlossen 

Betreuung durch Hodel Matthias und Beat, Schwendlenstrasse 20, Oberhünigen 

angenommen wird Grüngut aus Haushalten, wie Rüstabfälle von Gemüse und Obst, 
Kaffeesatz und Teekraut, Eierschalen, Schnittblumen und 
Topfpflanzen, Rasen- und Wiesenschnitt, Laub, Stroh, Strauch- und 
Baumschnitt, Blumen- und Gemüsestauden, Jät/Wildkräuter 

 Kleinere Mengen Astmaterial zum Häckseln 

nicht erlaubt ist das Deponieren von nicht kompostierbaren Abfällen, Kehricht, Fleisch 
und Fisch, Baumstrünke, Strassenwischgut, Asche, Schlammsamm-
lerinhalte, Hunde- und Katzenkot, Katzenstreu, Glas, Papier, Metall, 
Textilien, behandeltes Holz, Erde, etc., Grüngutabfälle aus landwirt-
schaftlichen Gewerben 

 Bitte keine Säcke und Gebinde deponieren! 

Kosten Die Auslagen für das Häckseln, den Abtransport und die Deponie des 
Grüngutes in Konolfingen sind über die Kehrichtgrundgebühren 
gedeckt, welche durch jede Haushaltung bezahlt wird. 
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Robidog-Behälter 

 
Die Gemeinde stellt an diversen Orten auf dem Gemeindegebiet Robidog-Behälter zur Verfügung. 
Die Finanzierung erfolgt über die Hundetaxe, welche durch jeden Hundehalter jährlich einmal 
entrichtet werden muss. Wir machen darauf aufmerksam, dass die Behälter ausschliesslich für die 
Entsorgung des Hundekotes vorgesehen sind. Katzenstreu oder sonstige Abfälle sind über die 
Hauskehrichtsammlung oder via Sondersammlungen zu entsorgen. Vielen Dank für die 
sachgerechte Entsorgung Ihrer Abfälle. 
 
 

Öffnungszeiten Wertstoffsammelstelle bei der Käserei Eyweid, Zäziwil 

 
Wir bitten Sie, die Öffnungszeiten der Wertstoffsammelstelle bei der Käserei Eyweid zu beachten: 

Montag – Freitag 07:00 – 21:00 Uhr 
Samstag 07:00 – 17:00 Uhr 
Sonntag geschlossen 
 
 

Abfallerhebung 2020 

 
Im vergangenen Jahr wurden in unserer Gemeinde folgende Mengen 
Kehricht, kompostierbare Abfälle und Altstoffe gesammelt: 
 
Kehricht / Sperrgut 46.54 Tonnen 
Papier + Karton 10.16 Tonnen 
Kompostierbare Abfälle 31.75 Tonnen 
 
 

Erteilte Baubewilligungen 

 
Der Gemeinderat oder der Regierungsstatthalter haben je nach Kompetenzbefugnis folgende 
Baubewilligungen erteilt: 

– Einwohnergemeinde Oberhünigen; Altlastenrechtliche Sanierung von stillgelegtem Kugelfang, 
Rückbau sämtlicher Anlageteile und Abtrag von belastetem Boden, temporäre Erstellung einer 
Baupiste und Zwischenlagerplatz, Kornberg 

– Stettler Daniel; Ersatz Ölheizung durch Pelletheizung, Schwendlenstrasse 61 
 
 

Unterhalt Privatstrassen - Kiesbezüge 

 
Die Gemeinde kauft regelmässig Wegkies für den Unterhalt der Gemeindestrassen ein. Für das 
Flicken von Löchern auf privaten Hauszufahrten stellt die Gemeinde das erforderliche Kies 
unentgeltlich zur Verfügung. Wir bitten die Strasseneigentümer, sich vor dem Bezug des Kieses ab 
Depot jeweils bei Hans Oberli, Wegmeister, Tel. 079 429 73 84, zu melden. Vielen Dank! 
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Reinigung von Gemeindestrassen und Abwasserschächten 

 
Wir bitten die Landwirte, nach Mäharbeiten oder sonstiger Bewirtschaftung ihrer Felder 
verunreinigte Gemeindestrassen und allenfalls dadurch betroffene Abwasserschächte zu reinigen. 
Sie helfen damit, verstopfte Schächte bei Regenfällen und allenfalls daraus entstehende 
Überschwemmungen zu vermeiden. Vielen Dank! 
 
 

Frühlingszeit – Pflanzzeit – Nachbarstreit? 

 
Das muss nicht sein, wenn Sie sich an die Vorschriften für Einfriedungen und Pflanzungen entlang 
privater Nachbarparzellen gemäss kantonalem Einführungsgesetz zum Zivilgesetzbuch halten: 

 Für Bäume und Sträucher – auch wild wachsende – sind bis zur Mitte der Pflanzstelle 
gemessen mindestens folgende Grenzabstände einzuhalten: 

 5 m für hochstämmige Bäume, die nicht zu den Obstbäumen gehören, sowie für Nussbäume 

 3 m für hochstämmige Obstbäume 

 1 m für Zwergobstbäume, Zierbäume, Spaliere, sofern sie stets auf eine Höhe von 3 m 
zurückgeschnitten werden 

 50 cm für Ziersträucher bis zu einer Höhe von 2 m sowie Beerensträucher und Reben 

 Einfriedungen wie Holzwände, Mauern, Zäune, Hecken/Sträucher, bis zu einer Höhe von 1.20 m 
vom gewachsenen Boden des höher gelegenen Grundstücks aus gemessen, dürfen an die 
Grenze gestellt werden. 

 Höhere Einfriedungen sind um das Mass der Mehrhöhe von der Grenze zurückzunehmen, 
jedoch höchstens 3 m. Achtung: Baubewilligungserfordernis prüfen! 

 Für Grünhecken gelten um 50 cm erhöhte Abstände. Diese sind bis zur Mitte der Pflanzstelle zu 
messen. 

Der Anspruch auf Beseitigung zu naher Pflanzungen verjährt nach fünf Jahren. Die Einhaltung der 
Maximalhöhen kann jederzeit verlangt werden. Sind Sie mit der Pflanzung Ihrer Nachbarn nicht 
einverstanden, dann suchen Sie am besten das Gespräch mit ihnen. Für Rechtsstreitigkeiten ist das 
Zivilgericht zuständig. 
 
 

Ferienspass 2021 

 
Der FERIENSPASS in den Sommerferien ist bereits zur Tradition geworden. Die Jugendkommission 
(JUKO) Bern-Ost, der Kirchgemeinden Biglen, Grosshöchstetten, Konolfingen, Linden, 
Oberdiessbach, Schlosswil, Walkringen und Wichtrach organisiert den Ferienspass bereits schon 
zum 31. Mal. Auch für den Sommer 2021 haben wir ein spannendes und abwechslungsreiches 
Programm gestaltet. Zum Beispiel: Majorette, Wetterstation bauen, Glacé machen, Schiessen, 
Steel Pan, Happy Painting, Stand Up Paddle, Polizei und… und… und. Schon heute möchten wir 
Kinder und Eltern darauf aufmerksam machen, dass die Kurse ab 21. Mai 2021 auf unsere Website 
unter www.juko-ferienspass.ch aufgeschaltet sind und gebucht werden können. 
 
Jugendkommission (JUKO) Bern-Ost 
   

Redaktion Infoblatt: Gemeindeverwaltung Oberhünigen, Bernstrasse 1, 3532 Zäziwil, Telefon 031 710 33 33 

http://www.juko-ferienspass.ch/

